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Bernd Lange Abteilung Wirtschaft und Europa

Aus der Verordnung der allgemeinen Bestimmungen
über die Strukturfonds

Erwägung 2
Die Kohäsionspolitik muss zur Stärkung von Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung beitragen, wobei die auf 
den Tagungen des Europäischen Rates in Lissabon am 23. und 24. 
März 2000 und in Göteborg am 15. und 16. Juni 2001 gesetzten 
Prioritäten der Gemeinschaft für eine nachhaltige Entwicklung 
einzubringen sind.

Artikel 3: Ziele
Die Fördertätigkeit der Fonds bezieht auf nationaler und regionaler
Ebene die Prioritäten der Gemeinschaft im Hinblick auf eine 
nachhaltige Entwicklung durch Stärkung von Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, erhöhte soziale 
Integration sowie Schutz und Verbesserung der Umweltqualität ein.

Neuer Ansatz: Unter dem Dach der Lissabon-Strategie
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Ausgangspunkt: Europäischen Rat von Lissabon im März 2000 

Ziel bis zum Jahr 2010:

Die EU "zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen - einem 
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum 
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen 
Zusammenhalt zu erzielen". 

• Erreichung eines durchschnittlichen Wirtschaftswachstums von 3 %.
• Schaffung von 20 Millionen weiteren Arbeitsplätzen EU-weit.
• 3 % des nationalen BIP für die Finanzierung von Forschung und 
Entwicklung

Die Lissabon-Strategie der EU
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2005 wurde die Lissabon-Strategie erneuert, konzentriert und 
in ein Drei-Jahresprogramm zusammengefasst

Europäische Rat verabschiedet Integrierte Leitlinien, 
die sowohl die Grundzüge der Wirtschaftspolitik (Art. 99 EG-V.) als auch 
die beschäftigungspolitischen Leitlinien (Art. 127 ff EG-V.) 
zusammenfassen und stecken nunmehr für die EU und die 
Mitgliedstaaten einen allgemeinen (3-Jahres-)Rahmen für Wirtschafts-, 
Arbeitsmarkt-, Sozial- und Umweltpolitik ab. 

Mitgliedstaaten reichen  bis zum 1. Oktober Nationalen Reformprogramme 
(NRP) ein. Die NRP sollen nach Vorstellung der Kommission unter 
Einbeziehung der Sozialpartner in den jeweiligen nationalen 
Parlamenten beraten und danach von den Regierungen verabschiedet
werden. 

EU-Kommission legt jährlichen Fortschrittsbericht vor.Auf der Basis der von 
den Mitgliedstaaten vorgelegten Programme legt die Kommission für die 
Frühjahrstagung des Europäischen Rates einen integrierten Bericht vor. 

EU Kommission legt im Dritten Jahr (2008) Strategiebericht nach 
eingehender Überprüfung der Nationalen Reformprogramme vor. Ab 
2008 beginnt dann der neue dreijährige Koordinierungszyklus.

Umsetzungsprozess (Governance) der Lissabon Strategie
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Makroökonomische Leitlinien
(1) Sicherung wirtschaftlicher Stabilität im Hinblick auf nachhaltiges 

Wachstum.
(2) Gewährleistung von wirtschaftlicher und finanzieller Nachhaltigkeit als 

Grundlage für mehr Arbeitsplätze.
(3) Förderung einer effizienten, auf Wachstum und Beschäftigung 

ausgerichteten Ressourcenallokation.
(4) Gewährleistung eines Beitrags der Lohnentwicklung zur 

makroökonomischen Stabilität und zum Wachstum.
(5) Förderung größerer Kohärenz zwischen makroökonomischer Politik, 

Strukturpolitik und Beschäftigungspolitik.
(6) Verbesserung von Dynamik und Funktionieren der WWU.

Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 2005-2008 (a)
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Mikroökonomische Leitlinien
(7) Verstärkte und effizientere Investitionen in FuE, insbesondere im 
Privatsektor.
(8) Förderung aller Formen der Innovation.
(9) Förderung der Verbreitung und effizienten Nutzung der IKT und Aufbau 
einer Informationsgesellschaft, an der alle teilhaben.
(10) Stärkung der Wettbewerbsvorteile der industriellen Basis Europas.
(11) Förderung einer nachhaltigen Ressourcennutzung und Stärkung der 
Synergien zwischen Umweltschutz und Wachstum.
(12) Ausbau und Vertiefung des Binnenmarktes.
(13) Offene und wettbewerbsorientierte Gestaltung der Märkte innerhalb und 
außerhalb Europas und Nutzung der Vorteile der Globalisierung.
(14) Wettbewerbsfreundlichere Gestaltung des Unternehmensumfelds und 
Förderung von Privatinitiativen durch Verbesserung des Regelungswerks.
(15) Förderung der unternehmerischen Kultur und KMU-freundlichere 
Gestaltung des Wirtschaftsumfelds.
(16) Ausbau, Verbesserung und Vernetzung der europäischen Infrastrukturen 
sowie Vollendung der prioritären grenzüberschreitenden Projekte.

Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 2005-2008 (b)
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Beschäftigungspolitische Leitlinien

(17)  Die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung, Steigerung der
Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und Stärkung des sozialen und
territorialen Zusammenhalts ausrichten
(18) Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern
(19) Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeitsuchende –
auch für benachteiligte Menschen – und Nichterwerbstätige lohnend machen
(20) Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden
(21) Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner
Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen 
und die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern
(22) Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme
beschäftigungsfreundlicher gestalten
(23) Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren
(24) Die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen
ausrichten

Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 2005-2008
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Leitlinie 17
Die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung, Steigerung der 
Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und Stärkung des sozialen 
und territorialen Zusammenhalts ausrichten.

Die Politik sollte dazu beitragen, folgende  Beschäftigungsquotenziele in 
der Europäischen Union zu verwirklichen: 

70 % Gesamtbeschäftigungsquote und eine Mindestquote von 60% für 
die Frauenbeschäftigung und von 50 % für die Beschäftigung älterer 
Arbeitskräfte (55-64 Jahre) bis 2010, verbunden mit einer Verringerung 
der Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit.

Die Mitgliedstaaten sollten erwägen, nationale Beschäftigungs-
quotenziele vorzugeben.

Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 2005-2008
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Strukturindikatoren 
Deutschland

62006; 72007; 82008
Quelle: Eurostat

Nationales Reformprogramm (NRP) Deutschland 2007
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Nationales Reformprogramm (NRP) Deutschland 2007

Aus den
Empfehlungen 
des Rates für 
Deutschland 

und
ausgewählte 
Maßnahmen 
von Bund und
Ländern
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Neuer Ansatz: Unter dem Dach der Lissabon-Strategie

Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 2005 - 2008

Nationale
Reform-
programme

Nationale
Strategische
Rahmenpläne (C)

Nationale ländliche
Entwicklungs-
strategie

Nationaler
Strategieplan

Gemeinschaftliche
Strategische
Leitlinen (B) 

Strategische
Leitlinien für die 
ländliche Entwicklung

Strategische
Leitlinien für die 
nachhaltige
Entwicklung des 
Fischerisektors und
von fischereiabhängi-
gen Küstengebieten

Operationelle
Programme     (D)

Strukturpolitik ländl. Entwicklung Fischereipolitik

Bewertung der Vorlage des 
Mitgliedstaats durch die 
Kommission auf Basis der 
gemeinschaftlichen Leitlinien

ein Programm je Fonds und
Region beschreibt  Schwerpunkte, 
Verwaltung und Finanzmittel; 
Vorschlag: Region; Genehmigung 
durch die EU- Kommission

Wirtschafts- und 
Beschäftigungs-
politik

Verordnungen  (A) 

Operationelle
Programme

Verordnung

Operationelle
Programme

Förderrichtlinien (E)

Förderrichtlinien Förderrichtlinien 
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1. Konvergenz: Förderung von Wachstum und Beschäftigung in den 
rückständigsten Mitgliedstaaten und Regionen (ähnlich aktuelles Ziel 1) mit 
Schwerpunkten in Innovation; Umweltschutz/Risikovorsorge;  Zugang; 
Infrastrukturen; Humanresourcen;  Verwaltungskapazität
Regionen mit BIP/Kopf <75% in der EU 25 + Sonderfälle*

2. Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung: Vorwegnahme und 
Förderung des Wandels (ähnlich aktuelles Ziel 2 verknüpft mit bisherigem Ziel 3) 
mit Schwerpunkten in Innovation;  Umweltschutz/Risikovorsorge; Zugang zum 
Arbeitsmarkt; Europ. Beschäftigungsstrategie.
Im Prinzip sind alle Regionen ausserhalb der Konvergenz-Regionen förderfähig.

3. Europäische territoriale Zusammenarbeit: Förderung einer harmonischen und 
ausgewogenen Entwicklung der Union mit Schwerpunkten in Innovation; 
Umweltschutz/Risikovorsorge; Zugang; Bildung, Kultur.

Es gibt keine weiteren Gemeinschaftsinitiativen mehr.

* Regionen, deren BIP unter 75% des Durchschnitts der EU ohne die Erweiterungsländer 
liegt aber in der EU 25 darüber und die somit ohne Erweiterung Ziel 1 Gebiet gewesen 
wären. Gemessen wird das BIP/ Kopf im Schnitt der letzten 3 statistisch erfassten Jahre.

Die 3 neuen Ziele der EU-Strukturförderung
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Diskussion um die Mittelverteilung auf die 3 Ziele

308,04 Mrd.309,5 Mrd.336,3 Mrd.336,1 Mrd.Gesamt

2,52 %
7,75 Mrd.

2,42 %
7,5 Mrd.

4%
13,5 Mrd.

3,94 %
13,2 Mrd.Territoriale

Zusammenarbeit  

15,95  %
49,127 Mrd.

15,28 %
47,3 Mrd.

18% 
60,5 Mrd.

17,22 %
57,9 Mrd.

Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung

81,54 %
251,163 Mrd.

82,3 %
254,7 Mrd.

78% 
262,3 Mrd.

78,54 %
264 Mrd.Konvergenz

Ergebnis 
Rat/EP 04/06

Vorschlag 
Rat (Lux)

EP(2005)Vorschlag 
KOM

Ziele (neu)
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EFRE - Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

ESF - Europäischen Sozialfonds 

ELER -Förderung der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raumes

Bernd Lange Abteilung Wirtschaft und Europa

EFRE

ELERESFEFRE

ELERESFEFRE

Ziel ETZ

Ziel RWB

Ziel K

Für die 3 neuen Ziele werden 3 Förderfonds aktiv
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EU-Verordnungen (A)
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Aus der allgemeinen Verordnung der Bestimmungen 
über die Strukturfonds

Artikel 9
Förderung ist auf die EU-Prioritäten Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen, 
insbesondere auch auf die Erreichung der Ziele der integrierten 
Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (2005-2008) 
ausgerichtet.

60 % der Ausgaben für das Ziel „Konvergenz“ und 75 % der 
Ausgaben für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ sind für diese Prioritäten vorgesehen.

Ausgabenkategorien dafür im Anhang IV 



19Andere Maßnahmen zur Förderung von Forschung, Innovation und Unternehmergeist in KMU09

Sonstige Unternehmensinvestionen08

Unternehmensinvestionen mit direktem Bezug zu Forschung und Innovation (innovative Technologien, Gründung neuer 
Unternehmen durch Hochschulen, bestehende FTE-Zentren und Unternehmen usw.)

07

Unterstützung von KMU zur Förderung umweltfreundlicher Produkte und Produktionsverfahren (Einführung effizienter 
Umweltmanagementsysteme, Einführung und Anwendung von Technologien zur Verschmutzungsverhütung, Einbe-ziehung 
sauberer Technologien in die Produktionsverfahren)

06

Fortgeschrittene Unterstützungsdienste für Unternehmen oder Unternehmenszusammenschlüsse05

FTE-Förderung, insbesondere in KMU (einschließlich des Zugangs zu FTE-Diensten in Forschungszentren)04

Technologietransfer und Verbesserung der Kooperationsnetze zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie 
zwischen diesen und anderen Unternehmen und Hochschulen, postsekundären Bildungseinrichtungen jeder Art, regionalen 
Behörden, Forschungszentren sowie Wissenschafts- und Technologieparks usw.

03

FTE-Infrastrukturen (einschließlich Betriebsanlagen, Instrumentenausstattung und Hochgeschwindigkeits-Computer-netzen 
zwischen Forschungszentren) und technologiespezifische Kompetenzzentren

02

FTE-Tätigkeiten in Forschungszentren01

Forschung und technologische Entwicklung (FTE), Innovation und Förderung des Unternehmergeistes

Vorrangige ThemenKode

Ziel: "Konvergenz" und Regionen im Sinne des Artikels 8 Absatz 2, unbeschadet des im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 
letzter Unterabsatz der Verordnung Nr. … /…****gefassten Beschlusses

Ziele: "Konvergenz" und "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung"

ANHANG IV der allgemeinen Verordnung 
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Binnenwasserstraßen (TEN-T)32

Häfen30

Flughäfen29

Intelligente Beförderungssysteme28

Kombinierter Verkehr (TEN-T)27

Kombinierter Verkehr26

Autobahnen (TEN-T)21

Autobahnen20

Schienenverkehr (TEN-T)17

Schienenverkehr16

Verkehr

Andere Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von KMU zur IKT und deren effiziente Nutzung15

Dienste und Anwendungen für KMU (elektronischer Geschäftsverkehr, allgemeine und berufliche Bildung, Vernetzung usw.)14

Dienste und Anwendungen für die Bürger (Online-Gesundheits- und Behördendienste, Lernen mit elektronischen 
Hilfsmitteln, Eingliederung in die Informationsgesellschaft usw.)

13

Informations- und Kommunikationstechnologien (TEN-IKT)12

Informations- und Kommunikationstechnologien (Zugang, Sicherheit, Interoperabiliät, Risikoverhütung, Forschung, 
Innovation, digitale Inhalte usw.)

11

Telefoninfrastrukturen (einschließlich Breitbandnetzen)10

Informationsgesellschaft
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Einführung spezifischer Dienste für Beschäftigung, Ausbildung und Unterstützung im Zusammenhang mit der 
Umstrukturierung von Wirtschaftszweigen und Unternehmen und Entwicklung von Systemen zur Antizipation 
wirtschaftlicher Veränderungen und künftiger Anforderungen in Bezug auf Arbeitsplätze und Qualifikationen64

Konzipierung und Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation63

Entwicklung von betrieblichen Systemen und Strategien für lebenslanges Lernen; Ausbildung und Dienste für Arbeit-nehmer 
zur Steigerung ihrer Fähigkeit zur Anpassung an den Wandel; Förderung von Unternehmergeist und Innovation62

Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer, Unternehmen und Unternehmer

Förderung des umweltfreundlichen Nahverkehrs52

Umweltschutz und Risikoverhütung

Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiemanagement43

Erneuerbare Energien: Wasserkraft, Erdwärme u.a.42

Erneuerbare Energien: Biomasse41

Erneuerbare Energien: Sonne40

Erneuerbare Energien: Wind39

Mineralölerzeugnisse (TEN-E)38

Erdgas (TEN-E)36

Elektrizität (TEN-E)34

Energie
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Entwicklung des Humanpotenzials in den Bereichen Forschung und Innovation, insbesondere durch 
Postgraduierten-studiengänge und Weiterbildung von Forschern und Vernetzung der Tätigkeiten von Hochschulen, 
Forschungszentren und Unternehmen

74

Maßnahmen im Hinblick auf eine verstärkte Teilnahme an der allgemeinen und beruflichen Bildung während des 
gesamten Lebens, einschließlich Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Schulabbrecher, zum Abbau der 
geschlechtsspezifischen Segregation bei den Fächern und zur Verbesserung des Zugangs zu und der Qualität von 
allgemeiner, beruflicher und tertiärer Aus- und Weiterbildung

73

Konzipierung, Einführung und Umsetzung von Reformen in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung mit 
dem Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit und die Arbeitsmarktrelevanz von allgemeiner und beruflicher Aus- und 
Weiter-bildung zu verbessern und die Fähigkeiten der Lehrkräfte im Hinblick auf Innovation und eine wissensbasierte 
Wirt-schaft zu aktualisieren;

72

Verbesserung des Humankapitals

Konzepte für die Eingliederung oder Wiedereingliederung von benachteiligten Personen in das Erwerbsleben; 
Bekämpfung von Diskriminierung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und beim Vorankommen auf dem Arbeitsmarkt und 
Förderung der Akzeptanz von Unterschiedlichkeit am Arbeitsplatz71

Verbesserung der sozialen Eingliederung benachteiligter Personen

Spezifische Maßnahmen zur Förderung der Teilnahme von Migranten am Erwerbsleben und dadurch zur Förderung ihrer 
sozialen Eingliederung70

Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zur Beschäftigung, zur Erhöhung der dauerhaften Beteiligung 
von Frauen am Erwerbsleben und zur Verbesserung ihres beruflichen Fortkommens, zum Abbau der 
geschlechts-spezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Arbeits-
und Privat-leben, z.B. Erleichterung des Zugangs zur Kinderbetreuung und zu Betreuungsmaßnahmen für abhängige 
Personen

69

Unterstützung von Selbständigkeit und Unternehmensgründungen68

Maßnahmen zur Förderung des aktiven Alterns und zur Verlängerung des Arbeitslebens67

Durchführung aktiver und präventiver Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt66

Modernisierung und Stärkung der Arbeitsmarktinstitutionen65

Verbesserung des Zugangs zur Beschäftigung und Nachhaltigkeit
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Wichtige Regelungen  in den EU-Verordnungen

Allgemeine Verordnung
Artikel 15

Zusätzlichkeit
(1) Die Beiträge aus den Strukturfonds dürfen nicht an die
Stelle öffentlicher Strukturausgaben oder diesen gleichwertigen
Ausgaben eines Mitgliedstaats treten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1828/2006 (Durchführungsverordnung)
Artikel 7

d) Veröffentlichung des Verzeichnisses der Begünstigten, der 
Bezeichnung der Vorhaben und des Betrags der für die Vorhaben 
bereitgestellten öffentlichen Beteiligungen in elektronischer oder 
anderer Form.
Die an einer ESF-Maßnahme teilnehmenden Personen werden 
nicht namentlich genannt.
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Weitere wichtige Regelungen  in den EU-Verordnungen

• Nicht rückerstattbare Mehrwertsteuer wird zuschussfähig

•Generell kann weitestgehend frei zwischen öffentlicher und privater 
Kofinanzierung gewählt werden. Allerdings hat die Kommission klargestellt, dass 
sie ein Minimum öffentlicher Beteiligung an Projekten für eine 
verantwortungsvolle Finanzverwaltung verlangt.

•Keine Doppelförderung 

•Großprojekte über 50 Mio. � Gesamtkosten (Umweltprojekte 25 Mio. � ) werden 
einzeln unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Bedingungen genehmigt. 
(Arbeitsplatzsituation, keine EU-Förderung zur reinen Standortverlagerung)

•Maßnahmen müssen mindestens fünf Jahre Bestand haben, ansonsten wird die 
Förderung wieder eingezogen. Unternehmen, die aufgrund einer 
Produktionsverlagerung Fördergelder zurückzahlen müssen, erhalten keine 
Zuschüsse mehr.

•Möglichkeit der Globalzuschüsse an regionale Entwicklungseinrichtungen, 
NGOs u.a.

•Einführung eines starken Partnerschaftsprinzips (Beteiligung der Sozialpartner, 
Verbände, Nichtregierungsorganisationen)
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In den gemeinschaftlichen strategischen Leitlinien sind noch einmal die 
Grundsätze und Prioritäten der Kohäsionspolitik aufgeführt; Die nationalen 
und regionalen Prioritäten und Planungen müssen sind an den Leitlinien 
ausrichten. 

Die finanziellen Mittel sollen auf drei Prioritäten ausgerichtet werden:

•Verbesserung der Attraktivität der Mitgliedstaaten, der Regionen und der 
Städte durch Verbesserung der Anbindung, Gewährleistung einer 
angemessenen Dienstleistungsqualität und eines  angemessenen 
Dienstleistungsniveaus sowie durch Erhaltung der Umwelt,

• Förderung der Innovation, des Unternehmergeists und des Wachstums der 
wissensbasierten Wirtschaft durch Ausbau der Forschungs- und 
Innovationskapazitäten, auch unter Nutzung der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien, und

• Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, indem mehr Menschen 
in ein Beschäftigungsverhältnis oder eine unternehmerische Tätigkeit 
geführt, die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen 
verbessert und die Investitionen in das Humankapital gesteigert werden.

Gemeinschaftliche Strategische Leitlinen (B)
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Mit der neuen Förderperiode wird erstmals ein neues 
Instrument eingeführt: der "Nationale Strategische 
Rahmenplan" (NSRP). 

Damit soll erreicht werden, dass die Förderung durch die 
EU-Strukturfonds mit den strategischen Zielen und 
Prioritäten der EU-Kohäsionspolitik übereinstimmt. Der 
Plan enthält: 
- Eine ausführliche Analyse der Stärken und Schwächen
- Eine Darstellung der deutschen Förderstrategie.
- Die Aufteilung der Finanzmittel

Er wird damit auf nationaler Ebene zum Bezugsrahmen für 
die Operationellen Programme der Länder. 

Nationaler Strategischer Rahmenplan in Deutschland (C)
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Nationaler Strategischer Rahmenplan in Deutschland Ziel K
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Nationaler Strategischer Rahmenplan in Deutschland Ziel RWB
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Ziel K Ziel RWB

Ziel 1 Region Lüneburg

Nationaler Strategischer Rahmenplan Mittelverteilung EFRE + ESF
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Nationales Operationelles Programm ESF (D)

•Förderungen zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und 
Unternehmen sowie Unterstützung von Unternehmensgründungen 
•Verstärkung der Anstrengungen zur Etablierung einer Kultur des lebensbegleitenden
Lernens mit einem besonderen Fokus auf Jugendliche im Übergang von der Schule in eine 
Ausbildung 
•Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs von Personen mit besonderen
Integrationsproblemen
•Aktivitäten zur Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen und zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
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A: Anpassungsfähigkeit und Unternehmergeist
BMAS, BMWI

•Qualifizierung während Kurzarbeit
•Coaching ExistenzgründerInnen
•EXIST - BMWI
•EXIST Gründerstipendium - BMWI

B: Verbesserung des Humankapitals
BMAS, BMBF

•JOBSTARTER, 125 Mio. � - BMBF
•Weiterbildungsprämie - BMBF
•Begleitprogramm zum Investitionsprogramm
„Zukunft Bildung und Betreuung“ - BMBF

•Lernende Regionen - BMBF
•Akademikerprogramm (OBS) – AQUA - BMBF

•Weiterbildung im Rahmen von Tarifverträgen ?- BMAS

Nationales Operationelles Programm ESF (D)
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Nationales Operationelles Programm ESF (D)

C: Beschäftigung und soziale Integration
BMAS,BMFSFJ, BMVBS

•Lokales Kapital für soziale Zwecke LOS,  24 Mio. � - BMFSFJ
•XENOS, 150 Mio. � -BMAS
•Soziale Stadt - BMVBS
•arbeitsmarktbezogene Sprachkurse für Migrantinnen und 
Migranten
•Kompetenzagenturen/ 2. Chance für Schulverweigerer - BMFSFJ
•Qualifizierung von Tagespflegepersonen  -BMFSFJ 

•Lokale Bündnisse für Familie ? - BMFSFJ
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• Grundlage: Analyse der wirtschaftlichen Lage in Niedersachen (SWOT 
Analyse)

• Aufstellung der Operationellen Programme unter Beteiligung einer 
Kontaktgruppe

• Externe Evaluierung der OP

• 19.12.06:  OP Beschluss und Übermittlung zur Genehmigung an die 
EU-Kommission (über 300 in der EU, 6 aus Niedersachsen)

•Juni-August 07: Genehmigungen der OP durch die EU-Kommission

• Entwürfe der  Förderrichtlinien liegen vor und sollen bis zum 31.10. 
2007 im Niedersächsischen Ministerialblatt veröffentlicht sein.

• ab 1.7.07 Beginn der neuen Projekte

•Evaluierung der Förderperiode durch das NIW

Operationelle Programme in Niedersachsen  
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Kofinanzierungssätze:
Ziel K       75% aus dem EFRE oder dem ESF ELER 75 – 80%
Ziel RWB 50% aus dem EFRE oder dem ESF ELER 50 – 55%
Ziel ETZ   75% aus dem EFRE

Ziel RWB  Mio.�
EFRE 638
ESF 237
ELER 595

Ziel K Mio.�
EFRE 589
ESF 210
ELER 220

EU-Strukturfondsmittel für Niedersachsen ca. 2,5 Mrd. �

Ziel ETZ Mio.�
EFRE    23
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Ausgangslage Niedersachsen

• Niedersachsen hat in den vergangenen fünf Jahren die niedrigste 
Wachstumsrate aller westdeutschen Bundesländer + 4,6% gegenüber 8,9 im 
Bundesschnitt.
• Eher schwache Gründungsneigung, besonders in technologie- und 
wissensintensiven Zweigen
• Unterdurchschnittliche Exportbeteiligung und Exportquote von KMU in 
Niedersachsen
• Wirtschaftskraft und Arbeitsproduktivität in Niedersachsen etwa ein Zehntel 
unter dem westdeutschen Durchschnitt
• Schwächere Dynamik des Strukturwandels in Niedersachsen: 
Dienstleistungen wachsen weniger stark
• Weltweit besonders expansive unternehmensnahe Dienstleistungen
(Finanzierung, Beratung, Forschung) zu schwach vertreten und weniger 
wachstumsstark
• Niedersächsische Wirtschaft außerhalb des Fahrzeugbaus zumeist nur 
wenig Forschungsintensiv
• Schwache und weiter abnehmende FuE-Beteiligung von KMU
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Ausgangslage Niedersachsen

• Ausgesprochen schwache Beschäftigtenentwicklung im südlichen 
Niedersachsen sowie in den abgelegenen ländlichen Räumen
• Anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, deutlich über westdeutschem 
Durchschnitt; besondere Problemräume in Südniedersachsen, im 
Nordwesten sowie in Teilen des Küstenraumes
• Arbeitslosigkeit bei gering qualifizierten Menschen erheblich höher
• Strukturelle Benachteiligung von niedersächsischen Frauen im Beruf und 
auf dem Arbeitsmarkt;
• Nach wie vor hohe Anteile junger Menschen ohne Schulabschluss und 
unterdurchschnittlich mit Hochschulreife
• Zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten für gering Qualifizierte, aber auch 
Beschäftigte mit klassischer betrieblicher Ausbildung geraten mehr und mehr 
unter Druck
• Hochqualifizierte werden in der Wirtschaft nur unterdurchschnittlich 
eingesetzt; insbesondere solche mit technisch- wissenschaftlichen 
Qualifikationen: das begrenzt die Potenziale für technologische Innovationen
• Unzureichende Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und KMU; 
Ältere und geringer Qualifizierte sowie Frauen mit Kindern im Haushalt 
besonders wenig in Weiterbildung eingebunden
• Zu wenig betriebliche Ausbildungsplätze
• Erhebliche Zahl von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen
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Strukturen in Niedersachsen

Verfahren
• Bündelung der Kompetenzen und Ausbau der NBank zur der zentralen 
Beratungs- und Bewilligungsstelle für die EU- Strukturfonds (nicht ELER) 
• Flächendeckende Förderung -> Verzicht auf Gebietskulissen, aber strikte 
Abgrenzung zum Ziel K-Gebiet Lüneburg
• Entbürokratisierung -> Formulierung flexibler Förderrichtlinien zur 
Einhaltung der EU-Vorgaben -> keine zusätzlichen förderrechtlichen Hürden
• Verbesserung der Kofinanzierungsmöglichkeiten -> Umfassende 
Einbeziehung unterschiedlicher Finanzierungsquellen (z.B. GA-Mittel-, 
Bundesmittel, private Kofinanzierung, Fondslösungen, etc.)

Wettstreit der Ideen und Konzepte
Antragsbewilligung und Mittelvergabe erfolgen aufgrund der Qualität 

•Förderrichtlinien enthalten Qualitätskriterien
•Transparente nachvollziehbare Bewertungsverfahren anhand von 
quantifizierbaren Wirkungsindikatoren (Vorab-Bewertung der Wirkungen)
• Einrichtung von Scoring-Modellen für die Antragsbewertung 
(Punktesystem)
• Festlegung von Antragsstichtagen
•Qualifizierte Bewilligungs-/Ablehnungsbescheide auf der Basis der o.g. 
Antragsbewertung
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Landesregierung Niedersachsen : EFRE-Förderung
Ziele:
Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung und 
Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze durch Wirtschaftswachstum

1) Steigerung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung 
insbesondere von KMU
- Unterstützung zukunftsgerichteter Investitionen
- Stärkung unternehmerischer Potenziale
- Förderung des Gründungsgeschehens

2) Entwicklung der Innovationskapazitäten und gesellschaftlicher 
Wissenspotentiale
- Ausbau von Forschung, Entwicklung und Qualifizierung
- Förderung der betrieblichen Innovationen und technologieorientierter

Unternehmen 
- Ausbau regionaler und sektoraler Kooperationsstrukturen 

3) Unterstützung spezifischer Infrastrukturen für nachhaltiges Wachstum, 
- Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 
- Modernisierung und Vernetzung der Verkehrsinfrastruktur
- Ausschöpfung touristischer Potentiale

4) Förderung von Umwelt und nachhaltiger Stadtentwicklung
- Verbesserung der Umweltqualität und Abbau von Umweltrisiken
- Erneuerung und Weiterentwicklung der städtischen Gebiete
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Landesregierung Niedersachsen : EFRE-Förderung

Schwerpunkt 1: Steigerung der betrieblichen 
Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung
insbesondere von KMU 

Ziel K 113 Mio.� , Ziel RWB 200 Mio.�
Hauptadressat: Unternehmen, insbesondere KMU

• Einzelbetriebliche KMU-Finanzierung (Analog der GA-Gebietskulisse)

• Gründungscoaching, Unternehmensberatung und Weiterbildung

• Außenwirtschaft und Messeförderung  

Davon für regionalisierten Teilbudgets: 
Ziel K: 41,25 Mio. � • Ziel RWB: 90,0 Mio. �

• Fondslösungen 
(Beteiligungs- + Darlehnsfonds für KMU zur Stärkung der  Eigenkapitalsituation, 

zur
Unterstützung von, Umstrukturierung, Innovation,  Erweiterung, etc.)
Ziel K 25 Mio. � , Ziel RWB 75 Mio. � , regionale Fonds ca. 30 Mio. �
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A 
30 % Großunternehmen
40 % mittlere
50 % kleinere

C
15 % Großunternehmen
25 % mittlere
35 % kleinere

D
0 % Großunternehmen

10 % mittlere
20 % kleinere

� Niedersachsen 
2007-2013: 
jährlich 50 Mio.�
GA-Mittel, 
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Landesregierung Niedersachsen : EFRE-Förderung

Schwerpunkt 2: Entwicklung der Innovationskapazitäten 
und gesellschaftliche Wissenspotentiale 

Ziel K 132 Mio. � , Ziel RWB 155 Mio. �
Hauptadressat: Hochschulen, Netzwerke, Unternehmen

• Förderung von Innovationen und wissensbasierter Gesellschaft durch
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Innovations-Inkubator Uni Lüneburg, 
Ziel K 81 Mio. � , Ziel RWB 73 Mio. �

• Betriebliche Innovationsförderung und technologieorientierte 
Unternehmensgründungen
Ziel K 45 Mio. � , Ziel RWB 75,5 Mio. �
- FuE-Projektförderung
- Förderung des Personaltransfers in KMU
- Gründercampus, Technologiezentren
- Zukunftsweisende Aus- und Weiterbildungsangebote
- Qualifizierung im Handwerksbereich
- Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
- Vernetzungen und Clusterbildung

• Verbesserung der Frauenerwerbsbeteiligung
Koordinierungsstellen „Frauen und Wirtschaft“
Ziel K 5,5, Mio. � , Ziel RWB 6,5 Mio. �
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Landesregierung Niedersachsen : EFRE-Förderung

Schwerpunkt 3: Unterstützung spezifischer Infrastrukturen für nachhaltiges 
Wachstum 

Ziel K 195 Mio. � , Ziel RWB 163 Mio. �
Hauptadressat: Gebietskörperschaften und Unternehmen

• Infrastruktur: Verkehr (Ziel K 95 Mio. � , Ziel RWB  35 Mio. � )
Tourismus und wirtschaftsnahe Infrastruktur, Kommunikationsnetze  
Ziel K 151,5 Mio. � ,  Ziel RWB 104 Mio. �

• Aus- und Weiterbildungsinfrastruktur 
Ziel K 17,5 Mio. � , Ziel RWB 28 Mio. �

• Kultur+ Medien
Ziel K 26 Mio. � , Ziel RWB 31 Mio. �

Schwerpunkt 4: Umwelt und Nachhaltige Stadtentwicklung 
Ziel K 128,5 Mio. � , Ziel RWB 100 Mio. �
Hauptadressat: Gebietskörperschaften und Unternehmen

• Umweltprogramme (Brachflächen, Abwasser, Küstenschutz, Natura 2000/Natur
erleben, Energieeffizienz, Hochwasserschutz) 
Ziel K 54 Mio. � , Ziel RWB 58 Mio. �

• Nachhaltige Stadtentwicklung
Ziel K 74,5 Mio. � , Ziel RWB 42 Mio. �

• Großprojekt Elbe-Jetzel-Klinik

Schwerpunkt 5: Technische Hilfe
Finanzierung des Umsetzungssystems (u.a. NBank, Prüfungspersonal, etc.)
Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung, Berichtswesen Ziel K +  Ziel RWB je 20 Mio. �
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Landesregierung Niedersachsen: EFRE-Förderung

Regionalisierte Teilbudgets (48)
131,25 Mio. � , Ziel K:41,25 Mio. � • Ziel RWB: 90,0 Mio. �

Finanzielle Ausstattung
• Ziel K: 3,75 Mio. � je Kreis/kreisfreie Stadt
• Ziel RWB: 2,5 Mio. � je Kreis/kreisfreie Stadt (Region Hannover 5,0 Mio. � )

Inhalt
•Aufteilung auf die 3 EFRE-Programmschwerpunkte mit Priorität im 
Schwerpunkt 1 (kommunale/regionale KMU-Förderung mit ca. 2/3 des 
Gesamtvolumens dazu Förderrichtlinie des Landes)
• Förderung von Projekten, die im besonderen Interesse der jeweiligen 
Region liegen
• Landkreise wählen Förderprojekte nach regionalen Kriterien aus
• Einbeziehung regionaler Kooperationen erwünscht, auch Mischformen
• NBank prüft die Förderfähigkeit gemäß Landesrichtlinie und EU-Verordnung 
und bewilligt die förderfähigen KMU-Programme bzw. die weiteren Projekte
• Sofern sich das Instrument der Regionalisierten Teilbudgets bewährt und 
entsprechende Finanzmittel (aus Umschichtungen) zur Verfügung stehen, ist 
vorgesehen aufzustocken. 
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Klimaschutz, Regenerative Energien und Energieeffizienz
finden leider nicht adäquat statt
Aus dem niedersächsischen OP
„Künftig sollen weiter Maßnahmen gefördert werden, die darauf abzielen, den Zuwachs an 
Treibhausgasen in der Atmosphäre zu verringern, so etwa durch Projekte für weiteren Fortschritt im 
Bereich der erneuerbaren Energien und Steigerung der Energieeffizienz. Dieser Projekte werden je 
nach Projektqualität Querschnittsaufgaben der Landesregierung angesehen und dotiert „

?

Zuordnung der Förderung in Niedersachsen zum Anhang IV im Bereich Energie,  2. Version

Nur ein bescheidenes Energieeffizienzprogramm mit 12 Mio. � , die anderen Mittel sollen sich in 
den anderen Einzelprogrammen wiederfinden!?

Zuordnung der Förderung in Niedersachsen zum Anhang IV ,1. bei der EU Kommission eingereichte Version

Ziel K Ziel RWB
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Förderrichtlinien (E)
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Landesregierung Niedersachsen: ESF-Förderung

Ziele:
Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze durch 
Wirtschaftswachstum und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

1) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU bei der Bewältigung des 
Strukturwandels
- Erhöhung der Chancen von Beschäftigten und Unternehmen durch

Qualifikation
- Stärkung der Kompetenzen von KMU im Bereich der Personal und

Organisationsentwicklung

2) Stärkung der regionalen Humanressourcen 
- Sicherung und Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation
- Erhöhung der Qualität und Wirksamkeit der Systeme der allgemeinen und

beruflichen Bildung

3) Verbesserung der beruflichen und sozialen Eingliederung
- Berufliche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen
- Förderung des Nachhaltigen Zugang zum 1. Arbeitsmarkt insbesondere

durch zielgerichtete Integration von Arbeitslosen
- Erhöhung der existenzsichernden Erwerbsbeteiligung von Frauen

4) Steigerung der Lernfähigkeit durch transnationalen Austausch
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Landesregierung Niedersachsen : ESF-Förderung

Schwerpunkt 1:  Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit
von Beschäftigten und Unternehmen,

Ziel K 58 Mio.� , Ziel RWB 55 Mio. �
Hauptadressat: Beschäftigte von KMU, Betriebsinhaber, Frauen

• Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten und Betriebsinhabern,
besonders  KMU ((Weiterbildungsinfrastruktur, Beratung, Bewältigung des
demographischen Wandels, Coaching, Qualifizierung Personaltransfergesellschaften 
Programme: IWIN, WOM, DIA),
Ziel K 56 Mio. � , Ziel RWB 47 Mio. �

• Förderung von Frauen in den Arbeitsmarkt und in  Betrieben (FIFA I)
Ziel K 2 Mio. � , Ziel RWB 8,2 Mio. �

Schwerpunkt 2: Verbesserung des Humankapitals, 
Ziel K 40,2  Mio. � , Ziel RWB 44 Mio. �

Hauptadressat: Bildungseinrichtungen, Kammern, Schulen, Unternehmen

• Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation
Ziel K 12,2 Mio. � , Ziel RWB 15 Mio. �
(zusätzliche AP, Werbung von AP, AP bei Insolvenz, Verbund AP)

• Verbesserung der Aus- und Weiterbildung 
Ziel K 28 Mio. � , Ziel RWB 29 Mio. �
(lebenslanges Lernen, Kompetenzzentren, IuK, interkulturelles Lernen)
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Landesregierung Niedersachsen : ESF-Förderung

Schwerpunkt 3: Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie 
soziale Eingliederung von benachteiligten Personen,

Ziel K 94 Mio. � , Ziel RWB 130 Mio. �
Hauptadressat: Jugendliche, Langzeitarbeitslose, Frauen

• Berufliche und soziale Integration von benachteiligten Jugendlichen 
Ziel K 47,5 Mio. � , Ziel RWB 92,8 Mio. � (Jugendwerkstätten, Pro-Aktiv-Center)

• Förderung des nachhaltigen Zugangs zum 1. Arbeitsmarkt, insbesondere
durch die zielgerichtete Integration von Arbeitslosen 
(AdQ, Niedersachsen-Kombi, Gründungsberatung)
Ziel K 40,8 Mio. � , Ziel RWB 32 Mio. �

• Qualifizierung von Straffälligen 
Ziel K 5,5 Mio. � , Ziel RWB 5 Mio. �

• Umfassende Integration von Frauen ins Erwerbsleben (FIFA II)
Ziel K 8 Mio. � , Ziel RWB 13 Mio. �

Schwerpunkt 4: Transnationale Zusammenarbeit und Kooperation  
Ziel K 10 Mio. �
Hauptadressat: Bildungsträger, Unternehmen, Beschäftigte, Schüler
Schlüsselqualifikationen und interkulturelle Kompetenz in der EU, S 1-3

Schwerpunkt 5:  Technische Hilfe
Finanzierung von NBank, Prüfungspersonal, Öffentlichkeitsarbeit, Sozialpartner, 
Berichtswesen Ziel K 8 Mio. � , Ziel RWB 8 Mio. �
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ESF-Verordnung, Artikel 5

(3) Die für das jeweilige operative Programm zuständige 
Verwaltungsbehörde unterstützt die angemessene Beteiligung der 
Sozialpartner.

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ wird ein angemessener Betrag der 
ESF-Mittel für den Kapazitätsaufbau, einschließlich Schulungs- und 
Vernetzungsmaßnahmen und Stärkung des Sozialdialogs, sowie für 
gemeinsame Maßnahmen der Sozialpartner bereitgestellt.

(4) Die für das jeweilige operative Programm zuständige 
Verwaltungsbehörde fördert die angemessene Beteiligung und den Zugang 
der Nichtregierungsorganisationen zu den finanzierten Maßnahmen, 
insbesondere in den Bereichen soziale Eingliederung, Gleichstellung von 
Frauen und Männern sowie Chancengleichheit.

• EU-Beratungsstelle der Gewerkschaften im Konvergenzgebiet
• Projektvorschläge
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Förderrichtlinien (E)
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Vorschlag Landesregierung Niedersachsen: ELER-Förderung
„ Profil“

Eigene Fondsverwaltung ML, Landwirtschaftskammern
– Zusammenarbeit mit Bremen

1) Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft 
durch Förderung der Umstrukturierung, der Entwicklung und der Innovation
Ziel 1 91 Mio. � , Ziel 2 247,6 Mio. �
(Qualifizierung, einzelbetriebliche Förderung, Verarbeitung und 
Vermarktung, Flurbereinigung, Wegebau, Infrastruktur)

2) Verbesserung der Umwelt und der Landschaft
Ziel 1 54,3 Mio. � , Ziel 2 150,5 Mio. �
(Erschwernisausgleich, Argraumweltmaßnahmen, Gewässerschutz,
Aufforstung)
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Vorschlag Landesregierung Niedersachsen: ELER-Förderung
„ Profil“

3) Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft 
Ziel 1 50,8 Mio. � , Ziel 2 144,2 Mio. �
(Diversifizierung, Tourismus, Dienstleistungen, Dorferneuerung, 
ländliches Erbe, Identität und Information) 

4) Unterstützung integrierter Entwicklungskonzepte (ILEK, Leader) 
Ziel 1 18.2 Mio. � , Ziel 2 41,7 Mio. �

Die Schwerpunkte 3 + 4 gelten nicht für Ballungsräume in
Niedersachsen, solitäre Verdichtungsräume (z. B. kreisfreie Städte) 
sowie Orte mit mehr als 10.000 Einwohnern. 
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Bernd Lange
Tel.: 0511 12601 30
Fax: 0511 12601 89

E-Mail: bernd.lange@dgb.de

Eine Zusammenfassung der Operationellen Programme zur EU-
Strukturförderung in Niedersachsen so wie die ausführlichen 
Programme und weitere Informationen sind bei uns abrufbar.
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Anhang:

• DGB-Position zur Aufstellung der OP in Niedersachsen
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DGB- Eckpunkte zu den Operationellen Programmen in Niedersachsen

Zur Programmerstellung:
1. Es muss transparent sein, nach welchen Kriterien und aufgrund welcher 

Bedingungen die Programmschwerpunkte entwickelt werden.
2. Für die Programmschwerpunkte muss es eindeutige Ziele und Indikatoren geben.
3. Ein Schlüssel für Projekte muss der „regionale Pakt“ sein, mit dem vor Ort die 

regional Handelnden sich auf Entwicklungsmaßnahmen verständigen.
4. Das Partnerschaftsprinzip muss ernst genommen und die Sozialpartner bei der 

Planung und Durchführung adäquat eingebunden werden.
5. Die Beteiligung der Sozialpartner sollte insbesondere auch auf der lokalen Ebene 

umgesetzt werden (neue Wege der Zusammenarbeit, Netzwerke, regionale 
Organisationen).

Zur Programmausrichtung
Priorität A: Innovation
1. Es muss ein starker Focus auf Innovationsförderung (Der Innovationsbegriff darf 

dabei nicht zu eng gefasst werden: Produkt, Prozess, Infrastruktur, Organisation, 
Kombination von Produktion/Dienstleistungen), „wissensintensive“
Existenzgründung und höherwertige Dienstleistungen gelegt werden.

Priorität B: Nachhaltige Strukturpolitik
2. Die regionalen Entwicklungspotentiale müssen der Maßstab sein und nicht  die 

Gießkanne oder die politische Opportunität (gerade angesichts starker 
Konkurrenzen im Ziel 2 Gebiet).

3. Regionale Cluster sollten Ankerpunkte für die Strukturförderung sein.
4. Zur Erschließung des endogenen Potenzials von Unternehmen sollte es eine 

explizite Förderung von Potenzialberatung und Betriebsrätenetzwerken geben.
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Positionen zu den Operationellen Programmen in Niedersachsen

Zur Programmausrichtung

5. Die Anforderungen des Demographischen Wandels müssen aufgegriffen werden 
(Seniorenwirtschaft, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer Infrastruktur).

6. Energieeffizienz ist das Thema der Zukunft.
7. Regenerative Energien müssen einen besonderen Stellenwert haben.
8. Der Ansatz der Nachhaltigen Entwicklung sollte allgemeine Richtschnur sein.
9. Die Projekte müssen in ihrer Begründung der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.
10. Gerade Großprojekte müssen einer Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung 

unterzogen werden.
Priorität C: Qualifizierung
11. Die Qualifizierung, insbesondere von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

und Arbeitslosen muss ein zentraler großer Baustein sein und viel stärker dem Bedarf 
entsprechen. (Bedarfsermittlung, vgl. Studie des NIW)

12. Betriebliche und individuelle Weiterbildung sollte besonders in das Zentrum gerückt 
werden (Weiterbildungsberatung, Weiterbildungsfonds).

Priorität D: „ Zweite Chance“ (Mobilisierung aller Menschen)
13. Eindeutig, selbstständig und als starke Säule ist die „Eingliederung oder 

Wiedereingliederung von benachteiligten Personen in das Erwerbsleben, die 
Bekämpfung von Diskriminierung beim Zugang zum Arbeitsmarkt und beim
Vorankommen auf dem Arbeitsmarkt“ zu verankern. 

14. Jeder Jugendliche muss die Möglichkeit haben, sich ins Erwerbsleben zu integrieren ( 
Problemlage: Wachsende Bedarfe in den nächsten 15 Jahren, über 10% der 
Jugendlichen ohne Schullabschuss, 44% z.Z. eines Jahrganges in Warteschleifen)

15. Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und von Frauen muss 
verstärkt gefördert werden.

16. Gleichstellungsprojekte dürfen nicht zum Alibi verkümmern.
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Zur Organisation
1. Wir brauchen mehr integrierte Projekte. (EFRE- und ESF- Maßnahmen müssen 

abgestimmt werden, Koordinierung der arbeitsmarkt- und regionalpolitischen Ziele).
2. Die originäre Strukturpolitik muss mit der Landwirtschaftlichen Strukturpolitik 

verknüpft werden (z.B. Biokraftstoffe).
3. Alle Fördermaßnahmen müssen veröffentlicht werden mit Namen des Empfängers, 

mit der Fördersumme und dem Verwendungszweck.
4. Wir brauchen ganz klare Förderkriterien, z.B.  Tarifvertragsbindung, 

Mitbestimmung, Ökoaudit
5. Die Konzentration der Beratung, Genehmigung und Verwaltung bei der NBANK für 

Wachstums- und Beschäftigungsförderung ist richtig. Allerdings brauchen wir 
transparente Verfahren, es darf kein alleinig politisch motivierter Zugriff erfolgen.

6. Wir brauchen starke regionalisierte Anlaufstellen, gerade im Ziel 1 Gebiet.
7. Programme für benachteiligte Personen sind eng mit Beratung und Fortbildung der 

Fachkräfte verzahnt, hier scheint die NBank in den derzeitigen Strukturen unter 
fachlichen, organisatorischen und ggf. Kostengesichtspunkten nicht die richtige 
Adresse.

8. Globalzuschüsse müssen sich an regionalen Schwerpunktsetzungen orientieren 
und nicht an formalen Kriterien.

9. Wir brauchen den verschiedenen Tatbeständen die jeweilig entsprechende 
Bewilligungszeiträume (1-6 Jahre).

10. Die Qualifizierung der Akteure zur Beteiligung am Prozess der Aufstellung und 
Durchführung der Programme muss gefördert werden. Z.B könnten  Kontakt- und 
Beratungsstellen zur beratenden Unterstützung der WiSo-Partner aus Mitteln der 
Technischen Hilfe geschaffen werden oder Qualifizierungsseminare organisiert 
werden.


